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lieh, im Untersuchungshaftvollzugsg esetz der DDR zu regeln, daß V e r 
haftete und ihre Verwahrräume jederzeit durchsucht werden können. G e 
genwärtig besteht dafür keine gesetzliche Grundlage.

Ausgehend von den dargelegten wesentlichen Gefährdungsmomenten, die 
im Zusammenhang mit der Führung V e r h a f t e t e r  objektiv gegeben sind, 
ist die Erkenntnis zu vertiefen, daß Verhaftete außerhalb der V e r 
wahrräume lückenlos zu sichern und unter Kontrolle zu halten sind.
Die in der Untersuchungshaftanstalt Dienst verrichtenden Mit a r b e i 
ter sind ständig zielgerichtet politisch-ideologisch zu höchster 
Wachsamkeit zu erziehen und politisch-operativ zu befähigen, au f g a 
benbezogen, de г Situation e n t s p r e c h e n d ,schnell und selbständig zu 
handeln, um aufgetretene Störungen bereits im Keime des Entstehens 
zu unterbinden. Die weitere Qualifizierung der vorbeugenden Arbeit 
bei der Sicherung der vielfältigen Führungen der Verhafteten in der 
Untersuchungshaftanstalt, erfordert die Befähigung der Mitarbeiter 
zur Zweikampfführung und zum Einsatz von Mitteln und Methoden der 
T e r r o r a b w e h r . Die Ausbildung der Mitarbeiter des Sicherungs- und 
Ko ntrolldienstes ist auf diesem Gebiet weiter zu qualifizieren und 
durch ein ständiges Training sind die Fertigkeiten und Fähigkeiten 
der Mitarbeiter in der Zweikampfführung und des Einsatzes von M i t 
teln und Methoden der Terrorabwehr stets zu vervollkommnen. Mit den 
Diensteinheiten der Linie IX sowie des ZMD und der Medizinischen 
Dienste der BVfS sind konkrete Maßnahmen zu vereinbaren, um durch 
ein abgestimmtes Sicherungssystem die mit der Führung Verhafteter 
außerhalb der Verwahrräume verbundenen Gefahren maximal zu begren
zen, insbesondere bei Vorkommnissen diese kurzzeitig zu u n terbin
den und negative A u s w i rkungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Diese Zielstellung ist auch durch die Installierung effektiver e l e k 
tronischer, elekt ro-technischer und opt o-elekt rische r Sicherung--- , 
Signal- und Alarmanlagen in den Untersuchungshaftanstalten optimal 
zu unterstützen. Sie sind nach neuesten Erkenntnissen des wi s s e n 
schaftlich-technischen Fortschritts und auf der Grundlage der E r 
fahrungen der operativen Praxis im Untersuchungshaftvollzug des MfS


